
V e r o t  d n u n ?-

über das Naturdenkmal Nr. 61 im Landkreis Donnersbergkreis 

Aufgrund des § 22 des Landesgesetzes über Naturschutz und Land
schaft spf lege (Landespflegegesetz - LPfIG -) in der Fassung vom 
5. Februar 1979 (GVB1«S.j6, BS 791-1) wird verordnet: 

U. 
Die auf dem Grundstück PI.Nr« 200 im Ortsbereich der Gemeinde 
Stetten stehende, in der als Anlage beigefügten. Karte flächen
mäßig gekennzeichnete Linde, wird zum Naturdenkmal bestimmt und 
in die amtliche Liste für Naturdenkmale eingetragen. 

(l ) Der Baum soll wegen seiner besonderen Schönheit und zur Be 
reicherung des Landschaftsbildes erhalten bleiben. 

(2) Die Beseitigung des Naturdenkmals sowie alle Handlungen, 
die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung oder nach
haltigen Störung des Naturdenkmals führen können, sind verbo
ten» 

(3) Maßnahmen, die geeignet sind, das Naturdenkmal in anderer 
¥eise erheblich zu beeinträchtigen, dürfen nicht erfolgen. 

Ordnungswidrig im Sinne des § 40 Abs. 1 Nr. 8 des Landespflege-
gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 

1. § 2 Abs. 2 das Naturdenkmal beseitigt oder Hand
lungen durchführt, die zu einer Zerstörung, Be
schädigung, Veränderung oder nachhaltigen Störung 
des Naturdenkmals führen können, 

2. Maßnahmen durchführt, die geeignet sind, das Na
turdenkmal in anderer Weise erheblich zu beein-
trächtigen. 

JLA 
Diese RechtsVerordnung tritt mit dem auf die Verkündimg folgen
den Tag in Kraft. 

Kirchheimbolanden, den 7« Juli 
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Ministerium der Finanzen 
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Bekanntmachung 
über die 

Steuerbevollmächtigtenprüfung 1981 
letzte reguläre Steuerbevollmächtigten

prüfung wird bundeseiiilieitlich mit dem 
schriftlichen Teil am 24. März 1981 begin
nen. Bewerber, die an dieser Steuerbevoil
mächtigtenprüfung teilnehmen wollen, 
müssen den Antrag auf Zulassung zur Prü
fung bis spätestens zum 12. August 1980 bei 
der örtlich zuständigen Oberfinanzdirektion 
eingereicht haben. Die Oberfinanzdirektion 
Koblenz ist für die Entgegennahme des An
trages auf Zulassung zur Steuerbevollmäch
tigtenprüfung gemäß § 3 der Verordnung 
zur Durchführung der Vorschriften über 
Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und 
Steuerberatungsgesellschaften (DVStB) vom 
12. November 1979 (BGBl 1979 I S. 1922, 
BStBl 1979 I S. 686) dann örtlich zuständig, 
wenn der Bewerber im Zeitpunkt der An
tragstellung in einem Ort in Rheinland-

•lz hauptberuflich tätig ist oder in Er-
i ngeiung einer beruflichen Tätigkeit sei
nen Wohnsitz hat. 

Antrag auf Zulassung zur Steuerbevoll-
i ichtigtenprüfung ist unter Verwendung 
der dafür vorgesehenen Vordrucke zu 
richten an: Oberfinanzdirektion Koblenz in 
5400 Koblenz, Ferdinand-Sauerbruch-
Straße 17, Postfach 15 69. Antragsvordrucke 
können bei der Oberfinanzdirektion Ko
blenz angefordert werden. 
Die Voraussetzungen für die Zulassung zur 
Steuerbevollmächtigtenprüfung ergeben 
sich aus §§ 37 und 156 des Steuerberatungs-
gesetzes (StBerG) in. der Fassung der Be
kanntmachung vom 4. November 1975 
(BGBl 1975 I S. 2735, BStBl 1875 I S. 1082), 
Der Bewerber hat für die Entscheidung 
über den Antrag auf Zulassung zur Steuer
bevollmächtigtenprüfung eyie Gebühr von 
150 DM zu zahlen (§ 156 Abs. 3 i. V. mit 
§ 39 Abs. 1 StBerG). Dieser Betrag ist bei 
Stellung des Antrages an die Oberfinanz
kasse Koblenz — Postscheckamt Ludwigs
hafen (BLZ 545 100 67.) Konto Nr. 3 221 - 676, 
Landeszentralbank Koblenz (BLZ 570 000 00) 
Konto Nr. 570 015 09 — zu entrichten. Die 
Gebühr für die Prüfung beträgt 350 DM 
(§ 156 Abs. 3 StBerG). 
Auf Antrag hat die Oberfinanzdirektion 
körperbehinderten Personen für die Ferti
gung der Aufsichtsarbeiten der Behinde
rung entsprechende Erleichterungen zu ge
währen. Der Antrag soll mit dem Antrag 

auf Zulassung zur Prüfung gestellt werden 
(§ 33 Abs. 5 i. V. mit § 18 Abs. 3 DVStB). 
Die Richtigkeit von Ablichtungen oder Ab
schriften von Zeugnissen und sonstigen 
Unterlagen, die dem Zulassungsantrag bei
zufügen sind, muß beglaubigt sein. 
Mainz, den 11. Juli 1380 

Ministerium der Finanzen 
Im Auftrag 

Dr. M ö 11 i n g e r 

2812. 
Tierseudaenpolizelliche Anordnung 

Auf Grand des § 10 Abs. 1 der Verordnung 
zum Sdiutze gegen die Tollwut vom 
11. März 1977 (BGBl. I S. 444) in Verbin
dung mit § 1 Abs. 2 der Tierseuchenpolizei
lichen Anordnung vorn 1. Mai 1912 (Reichs
und Staatsanzeiger Nr. 105 vom 1. Mai 1912) 
(VAVG) in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Satz 1 
des Preußischen Ausführungsgesetzes zum 
Tierseuchengesetz vom 25. Juli 1911 i. d. F. 
der Bekanntmachung vom 27. November 
1968 (GVB1. 1368 Sonder-Nr. Koblenz, 
Trier, Montabaur S. 164) in Verbindung mit 
§§ 2 und 12 Nr. 3 des Landesgesetzes über 
die Verkündung von Hechtsverordnungen, 
Zuständigkeitsanordnungen und Anstalts
ordnungen vorn 3. Dezember 1973 (GVBi. 
S. 375) wird folgendes angeordnet: 

§ 1 
Bei einem am 7. Juli 1980 in der Gemeinde 
Volxheim getöteten Fuchs wurde amtstier
ärztlich die Tollwut festgestellt. 
Das Gebiet der Gemarkungen Volxheim 
und Pleitersheim wird zum gefährdeten 
Bezirk erklärt, da der Fuchs dort frei 
herumgelaufen ist. 
Ordnungswidrig im Sinne des § 76 Abs. 2 
des Tierseuchengesetzes handelt, wer vor
sätzlich oder fahrlässig im gefährdeten 
Bezirk einer Schutzmaßregel bei Hunden 
oder Katzen nach §§ 9 und 10 Abs. 3 der 
Tollwutverordnung zuwiderhandelt. 

§ 2 
Diese Tierseuchenpolizeiliche Anordnung 
tritt am Tage ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. 
Bad Kreuznach, den 9. Juli 1980 
- 174 - 04 -

Kreisverwaltung Bad Kreuznach 
Im Auftrag 

Dr. E n d e r s 

2S13. 
Rechtsverordnung 

über das Naturdenkmal Nr. 61 
im Landkreis Donnersbergkreis 

Vom 7. Juli 1S80 

Auf Grund des § 22 des Landesgesetzes 
über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Landespflegegesetz — LPflG —) in der 
Fassung vom 5. Februar 1979 (GVBI. S. 36. 
BS 791 - 1} wird verordnet: 

§ 1 
Die auf dem Grundstück PI. Nr. 200 im 
Ortsbereich der Gemeinde Stetten ste
hende. in der als Anlage beigefügten Karte 
flächenmäßig gekennzeichnete Linde, wird 
zum Naturdenkmal bestimmt und in die 
amtliche .Liste für Naturdenkmale einge
tragen. 

(.1) Der Baum soll wegen seiner besonderen 
Schönheit und zur Bereicherung des Land-
schaftsbildes erhalten bleiben. 
(2) Die Beseitigung des Naturdenkmals so
wie alle Handlungen, die zu einer Zerstö
rung, Beschädigung. Veränderung oder 
nachhaltigen Störung des Naturdenkmals 
führen können, sind verboten. 
(3) Maßnahmen, die geeignet sind, das 
Naturdenkmal in anderer Weise erheblich 
zu beeinträchtigen, dürfen nicht erfolgen. 

§ 3 
Ordnungswidrig im Sinne des § 40 Abs. I 
Nr. 8 des Landespi'Iegegesetzes handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
1. § 2 Abs. 2 das Naturdenkmal beseitigt 

oder Handlungen durchführt, die zu 
einer Zerstörung, Beschädigung, Verän
derung oder nachhaltigen Störung des 
Naturdenkmals führen können, 

2. Maßnahmen durchführt, die geeignet 
sind, das Naturdenkmal in anderer 
Weise erheblich zu beeinträchtigen. 

§ 4 
Diese Rechtsverordnung tritt mit dem auf 
die Verkündung folgenden Tag in Kraft. 
Kirchheimbolanden, den 7. Juli 1930 

Kreisverwaltung Donnersbergkreis 
Untere Landespflegebehörde 

In Vertretung 
H i r s c h b e r g e r  




